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Verordnung 
über die Gewährung kurzfristiger Kredite 

zur Finanzierung von Beständen und Forderungen.
Vom 23. März 1961

Geltungsbereich und Zuständigkeitsregelung 
§  1

Diese Verordnung gilt für die Gewährung kurz
iristiger Kredite an Betriebe der volkseigenen und 
consumgenossenschaftlichen Wirtschaft (nachfolgend 
Betriebe genannt). Ausgenommen sind die Deutsche 
Post, der Bereich Eisenbahntransport der Deutschen 
Reichsbahn und die Maschinen- und Traktoren
stationen. Weitere Ausnahmen können von dem Präsi
denten der gemäß § 2 zuständigen Bank im Einverneh
men mit dem Minister der Finanzen festgelegt werden.

§ 2
(1) Für die Kreditgewährung ist die Deutsche Noten

bank zuständig, wenn es sich nicht um einen der im 
Abs. 2 oder 3 genannten Betriebe handelt.

(2) Für die Kreditgewährung an die volkseigenen 
Bau- und Projektierungsbetriebe ist die Deutsche 
Investitionsbank zuständig.

(3) Für die Kreditgewährung an die Betriebe der 
volkseigenen Landwirtschaft und Forstwirtschaft ist 
die Deutsche Bauernbank zuständig.

Grundsätze für die Gewährung kurzfristiger Kredite 
§ 3

(1) Die gemäß § 2 zuständige Bank (nachfolgend 
Bank genannt) gewährt den Betrieben Kredite zur 
Finanzierung der im Abs. 2 aufgeführten Kredit
objekte, wenn diese der Durchführung einer Produk
tion oder Warenzirkulation dienen, die

a) den staatlichen Aufgaben entspricht,
b) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vertraglich 

gebunden oder ordnungsgemäß genehmigt ist und
c) den vertraglich oder anderweitig festgelegten 

Qualitätsanforderungen und sonstigen Bedingun
gen genügt.

(2) Kreditobjekte sind:
a) Bestände, die in den von den einzelnen Wirt

schaftszweigen zu planenden Bestandspositionea 
erfaßt sind.


